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AGB 
 

1. Angebot, Vertragsabschluss 
1.1. Für Bestellungen und Lieferungen gelten 
nachstehende Bedingungen. Sie werden vom 
Besteller mit Auftragserteilung, spätestens mit 
der Annahme der ersten Lieferung/Leistung 
anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der 
Geschäftsverbindung. Telefonischen oder 
mündlichen Ergänzungen bzw. abweichenden 
Bedingungen des Bestellers ist widersprochen. 
Sie sind für uns nur verbindlich, sofern sie von 
uns schriftlich bestätigt wurden. 
 

1.2. Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge 
gelten als angenommen, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt werden. Erfolgt die Lieferung / 
Leistung unverzüglich ohne Bestätigung, so gilt 
die Rechnung gleichzeitig als Auftrags-
bestätigung. Aufträge für Standarteinheiten 
werden innerhalb von 2 Wochen bestätigt. Für 
Sonderausführungen verlängert sich diese Frist 
um den erforderlichen Zeitraum bis zur 
vollständigen Klärung aller technischen Daten 
und Lieferzeiten für Selbstbelieferung. 
 

1.3. Alle Angaben über Gewichte, Abmessungen, 
Leistungen und sonstige technische Daten, die in 
unseren Unterlagen enthalten sind, sind nur 
annähernd maßgebend, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
 

1.4. Wir behalten uns Konstruktions- und 
Formänderungen des Vertragsgegenstandes vor, 
sofern dieser für den Besteller keine 
unzumutbaren Änderungen erfährt. 
 
2. Lieferung und Preise 
2.1. Wir liefern ab Werk, ausschließlich Ver-
packung, auf Rechnung und Gefahr des Käufers. 
Die Berechnung einer Bearbeitungsgebühr bei 
Bestellungen unter 250,- Euro bleibt vorbehalten. 
 

2.2. Unsere Preise gelten zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 

2.3. Zugesagte Lieferfristen sind unverbindlich 
und stehen unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Die Lieferfristen 
verlängern sich angemessen bei Maßnahmen im 
Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere 
Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener, unverschuldeter 
Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind 
auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie 
während eines bereits vorliegenden Verzuges 
entstehen. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem 
Besteller baldmöglichst mitteilen. 
 

2.4. Wurden ausnahmsweise Lieferzeiten 
verbindlich vereinbart, so gilt folgendes: kommen 
wir mit der Lieferung in Verzug und erwächst dem 
Besteller hieraus ein Schaden, so ist er 
berechtigt, eine pauschale Verzugs- 

 
 
 
entschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede 
volle Woche der Verspätung 0,5%, im Ganzen 
aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teils 
der Gesamtlieferung, der in Folge der 
Verspätung nicht rechtzeitig oder vertragsgemäß 
genutzt werden kann. 
 
3. Zahlung, Zahlungsverzug 
3.1. Die Zahlung ist innerhalb 14 Tagen mit 2% 
Skonto oder ohne Abzug innerhalb 30 Tagen, 
jeweils in bar und ab Rechnungsdatum zu 
leisten. Vertreter haben keine Inkassovollmacht. 
 

3.2. Wechsel werden nur nach Vereinbarung, 
gegen Erstattung der Diskontspesen und nur 
erfüllungshalber angenommen. 
 

3.3. Bei verspäteter Zahlung sind Verzugszinsen 
in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszins-
satz zu entrichten. Zahlungsverzug berechtigt 
uns zum Rücktritt ohne Fristsetzung. Bei 
Zahlungsverzug mit einer Rechnung werden 
unsere sämtlichen Forderungen aus 
Geschäftsverbindungen mit dem Käufer sofort 
zahlungsfällig. 
 
4. Bestellung auf Abruf 
4.1. Bestellungen, die von uns auf Abruf bestätigt 
werden, müssen - sofern nichts Besonderes 
vereinbart ist - spätestens innerhalb eines Jahres 
ab Bestelldatum abgenommen werden. 
 
5. Versand, Versicherung, Gefahrenübergang 
5.1. Soweit nicht anders vereinbart, wählen wir 
Versandweg und Versandart und versenden die 
Ware an den Sitz und auf Kosten des Bestellers. 
 

5.2 Wir versichern die Ware gegen übliche 
Transportrisiken von Haus zu Haus (Intern) 
 

5.3 Die Gefahr geht auf den Besteller über, 
sobald die Ware dem Transportunternehmer 
übergeben worden ist, oder unser Werk oder 
Lager verlassen hat oder mit Zugang der 
Mitteilung über die Versandbereitschaft, falls sich 
die Versendung aus Gründen verzögert, die wir 
nicht zu vertreten haben. 
 

5.4 Teillieferungen sind zulässig. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.1. Die Ware bleibt, ausgenommen der Fall der 
Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang, unser Eigentum bis zur voll-
ständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller 
unserer bei Warenlieferungen bereits ent-
standenen Forderungen. Die Forderung des 
Bestellers aus dem Weiterverkauf unserer unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren nebst 
sämtlicher hieraus resultierender Neben-
forderungen werden bereits jetzt an uns zur 
Sicherheit abgetreten. Der Besteller ist 
ermächtigt, die abgetretenen Forderungen  
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solange einzuziehen, wie er seiner Zahlungs-
pflicht uns gegenüber nachkommt. Bei Ver-
arbeitung der Vorbehaltsware erwerben wir 
Eigentum an der neuen Sache. Bei Ver-
arbeitung, Vermischung oder Vermengung der 
Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen  
erwerben wir das Miteigentum entsprechend dem 
Wertanteil. 
 

6.2. Der Besteller ist verpflichtet, bei 
Weiterverkauf unter Eigentumsvorbehalt die 
Kaufpreisforderung gegen den Dritten in einem 
jederzeit nachprüfbaren Verzeichnis nieder-
zulegen, damit die Forderung als uns zustehend 
erkennbar ist. 
 

6.3. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann 
bestehen, wenn unsere Forderung aus der 
gelieferten Vorbehaltsware jeweils in ein 
Kontokorrent eingestellt und der Schlußsaldo 
gezogen und anerkannt wird. 
 

6.4. Der Besteller verpflichtet sich, die 
Vorbehaltsware seinerseits unter 
Eigentumsvorbehalt weiterzuverkaufen. 
 

6.5. Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen 
Forderungen sowie Factoring sind unzulässig. 
 

6.6. Auf unser Verlangen hat der Besteller die 
Schuldner der abgetretenen Forderungen 
mitzuteilen, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben zu machen und die dazugehörigen 
Unterlagen auszuhändigen. Wir können 
den Schuldnern die Abtretung anzeigen. 
 

6.7. Von einer Pfändung oder anderer 
Beeinträchtigung der gelieferten Ware durch 
Dritte muss uns der Besteller unverzüglich 
benachrichtigen. Alle uns durch die Pfändung 
entstehenden Kosten trägt der Besteller. 
 

6.8. Bei Zahlungsverzug, drohender 
Zahlungseinstellung, im Falle unbefriedigender 
Auskunft über die Zahlungsfähigkeit bzw. 
Vermögenslage des Bestellers oder, wenn 
Zwangsvollstreckungen oder Wechselprozesse 
gegen ihn vorkommen, sind wir befugt, die 
gelieferte Ware zurückzunehmen. Der Besteller 
ist zur Herausgabe verpflichtet. Die Kosten der 
Rücknahme und der Verwertung der Ware trägt 
der Besteller. 
 

6.9. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens berechtigt uns, vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des 
Liefergegenstandes zu verlangen. 
 
7. Mängelrüge 
7.1. Erkennbare offensichtliche Mängel können 
nur unverzüglich schriftlich gerügt werden, 
spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 
Tagen nach Empfang der Lieferung. 
 

 
 
 
7.2. Bei begründeter Mängelrüge dürfen 
Zahlungen nur in angemessenem Verhältnis zum 
aufgetretenen Mangel zurückbehalten werden. 
 
8. Gewährleistung und Haftung 
Für Mängel der Lieferung haften wir wie folgt: 
8.1. Alle diejenigen Teile sind nach unserer Wahl 
unentgeltlich nachzubessern oder zu ersetzen, 
die innerhalb von 12 Monaten vom Tage des 
Versandes an gerechnet, infolge eines vor dem 
Gefahrenübergang liegenden Umstandes, 
insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, 
schlechter Baustoffe oder mangelhafter Aus-
führung unbrauchbar werden oder deren 
Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wurde. Die 
Feststellung der Mängel muss uns unverzüglich 
schriftlich gemeldet werden. Eine Verletzung 
dieser Rügepflicht enthebt uns von jeder 
Gewährleistung. Nachbesserungsversuche sind 
mehrmals zulässig und dürfen nur durch uns 
vorgenommen werden. Der Besteller hat uns 
hierzu die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung 
befreit. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. 
 

8.2. Bessert der Besteller oder ein Dritter 
unsachgemäß nach, haften wir nicht für die 
daraus entstehenden Folgen. Werden vom 
Besteller oder Dritten ohne unsere Zustimmung 
Instandsetzungen, Beschädigungen oder 
Änderungen vorgenommen, die mit dem geltend 
gemachten Mangel in Verbindung stehen, entfällt 
unsere Gewährleistungspflicht. 
 

8.3. Keine Gewähr wird insbesondere in 
folgenden Fällen übernommen: ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht 
ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete 
Betriebsmittel. 
 

8.4. Wir sind im Falle unserer Verpflichtung, neu 
hergestellte Komponenten nachzubessern, nur 
verpflichtet, die zum Zwecke der Nachbesserung 
erforderlich werdenden Aufwendungen des 
Bestellers, insbesondere Transport-, Wege- und 
eventuelle Arbeits- und Materialkosten zu 
erstatten, nicht aber darüber hinausgehende 
Schäden, soweit uns nicht grobes Verschulden 
trifft. 
 

8.5. Für Mängel des vom Besteller angelieferten 
Materials haften wir nicht. Bei Fertigung nach 
Zeichnung des Bestellers haften wir nur für 
zeichnungsgemäße Ausführung. 
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8.6. Für wesentliche Fremderzeugnisse 
beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung 
der Haftungsansprüche, die uns gegen den 
Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen. 
 

8.7. Weitere Ansprüche des Bestellers, ins-
besondere ein Anspruch auf Ersatz von 
Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. 
Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen 
Vertreter oder leitenden Angestellten. 
 
9. Haftung für Nebenpflichten, sonstige 
Haftung 
9.1. Die in unseren allgemeinem Verkaufsunter-
lagen, in Vorschlägen, Projektierungen usw. 
enthaltenen anwendungstechnischen Angaben 
befreien den Besteller nicht von seiner Ver-
pflichtung, sich durch eigene Prüfung von der 
Eignung unserer Produkte für den von ihm 
beabsichtigten Zweck zu überzeugen. Haftungs-
ansprüche aus schuldhafter Verletzung der uns 
obliegenden Nebenpflichten sind in jedem Falle 
ausgeschlossen, soweit nicht grobe Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz unserer gesetzlichen 
Vertreter oder leitenden Angestellten vorliegt. 
Gegebenenfalls beschränkt sich diese auf 
höchstens 5% vom Wert der betreffenden 
Lieferung bzw. Leistung. 
 
10. Recht des Lieferers auf Rücktritt 
10.1. Ist die Durchführung eines Auftrags, der 
aufgrund eines Entwurfes oder einer Zeichnung 
des Bestellers ausgeführt werden soll, wegen 
fehlenden technischen oder technologischen 
Voraussetzungen unmöglich (z.B. Konstruktions-
mangel), so steht uns das Recht zu, ganz oder 
teilweise vom  Vertrag zurückzutreten. 
Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen 
eines solchen Rücktritts bestehen nicht. 
 
11. Schutzrechte 
11.1. Für alle unsere Abbildungen, Skizzen und 
Zeichnungen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Jegliche Verwendung, 
Zugänglichmachung, Nachahmung oder 
Vervielfältigung ist ohne unsere ausdrückliche 
Genehmigung verboten. 
 

11.2. Der Besteller übernimmt für die von ihm 
beizubringenden Unterlagen, Pläne, Muster oder 
dgl. die alleinige Verantwortung. Der Besteller hat 
dafür einzustehen, dass von ihm vorgelegte 
Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter 
nicht eingreifen. Wir sind dem Besteller 
gegenüber nicht zur Prüfung verpflichtet, ob 
durch Abgabe von Angeboten, die aufgrund der 
vom Besteller vorgelegten  
 
 

 
 
 
Ausführungszeichnungen erstellt worden sind, 
irgendwelche Schutzrechte Dritter verletzt 
werden, es sei denn, es trifft uns bzw. einen 
leitenden Angestellten Vorsatz oder grobes 
Verschulden. Sollten wir von Dritten in Anspruch 
genommen werden, so hat uns der Besteller 
freizustellen und uns schadlos zu halten. 
 

11.3. Betriebsmittel, die zur Herstellung der 
Vertragsgegenstände angefertigt werden, bleiben 
unser Eigentum und werden nicht ausgeliefert, 
auch wenn sie ganz oder teilweise berechnet 
werden. 
 
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
12.1. Gerichtsstand ist das für den Sitz des 
Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist 
jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers 
Klage zu erheben. 
 

12.2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
13. Sonstiges 
13.1. Dem Besteller erklären wir ausdrücklich 
unsere Bereitschaft, mit uns inhaltlich andere 
Vertragsbedingungen auszuhandeln als wir sie in 
den vorstehenden AGB festgelegt haben. 
 

13.2. Unwirksamkeit, aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen oder Änderungen gesetzlicher Be-
stimmungen, einzelner Vertragspunkte berührt 
den Bestand des übrigen Vertrags nicht. Ist eine 
Regelung unwirksam, so gilt das gesetzlich 
Zulässige. 
 

13.3. Wir speichern Daten des Bestellers im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung mittels 
elektronischer Datenverarbeitung. 
 
 
 
Stand: Februar 2011 
 
ITS-Technologies GmbH & Co.KG 
Teckstraße 13 
D-78727 Oberndorf a.N. 
Fon: +49 (0) 74 23 / 87 67 0 
Fax: +49 (0) 74 23 / 87 67 23 
info@its-technologies.de 
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Allgemeine Einkaufsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
1.1 Für Ihre Lieferungen und Leistungen an uns gelten 
diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen soweit nicht 
ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen wurden. 
 
1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten, die 
unseren Geschäftsbedingungen widersprechen gelten nur 
insoweit, als wir ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
 
2. Bestellungen 
2.1 Unsere Bestellungen und Änderungen oder 
Ergänzungen zu den Bestellungen bedürfen der Schrift- 
oder Textform. 
 
2.2 Wir sind berechtigt, unsere Bestellung kostenfrei zu 
widerrufen, wenn Sie uns diese nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Erhalt unverändert bestätigen. 
 
3. Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen 
3.1 Vereinbarte Fristen für die Lieferungen und Leistungen 
sind verbindlich. Sind Verzögerungen zu erwarten oder 
eingetreten, so haben Sie uns sofort schriftlich zu 
benachrichtigen. 
 
3.2 Liefern oder leisten Sie auch nicht innerhalb einer von 
uns gesetzten Nachfrist, sind wir berechtigt, auch ohne 
Androhung, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag 
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
zu verlangen. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, 
wenn Sie die Verzögerung nicht verschuldet haben. Die 
uns durch Ihren Verzug, insbesondere durch eine deshalb 
notwendige anderweitige Eindeckung, entstehenden 
Mehrkosten gehen zu Ihren Lasten. 
 
3.3 Das Recht, eine vereinbarte Vertragsstrafe wegen nicht 
gehöriger Erfüllung zu verlangen (§ 341 BGB), behalten wir 
uns bis zur Schlusszahlung vor. 
 
4. Preise 
Die Preise sind Festpreise. Sie schließen sämtliche 
Aufwendungen im Zusammenhang mit den von Ihnen zu 
erbringenden Lieferungen und Leistungen ein. 
 
5. Abwicklung und Lieferung 
5.1 Unteraufträge dürfen Sie nur mit unserer Zustimmung 
vergeben, soweit es sich nicht lediglich um Zulieferung 
marktgängiger Teile handelt. Lieferabrufe sind hinsichtlich 
der Art und Menge der abgerufenen Ware sowie der 
Lieferzeit verbindlich. Teillieferungen bedürfen unserer 
Zustimmung. 
 
5.2 Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen, der 
unsere Bestellnummer sowie die Bezeichnung des Inhalts 
nach Art und Menge angibt. 
 
5.3 Die Lieferung der Ware erfolgt in der Regel in 
handelsüblicher Einweg-Standardverpackung. Bei 
Verwendung von Mehrweg-Verpackung haben Sie die 
Verpackung leihweise zur Verfügung zu stellen. Die 
Rücksendung erfolgt auf Ihre Kosten und Ihr Risiko. 
Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Übernahme der 
Verpackungskosten einverstanden, sind diese zum 
nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. 
 

 
 
 
5.4 Bei Geräten sind eine technische Beschreibung und 
eine Gebrauchsanleitung kostenlos mitzuliefern. Bei 
Softwareprodukten ist die Lieferpflicht erst erfüllt, wenn 
auch die vollständige (systemtechnische und Benutzer-) 
Dokumentation übergeben ist. Bei speziell für uns erstellten 
Programmen ist daneben auch das Programm im 
Quellformat zu liefern. 
 
5.5 Erbringen Sie Lieferungen oder Leistungen auf 
unserem Betriebsgelände, sind Sie zur Einhaltung der 
Hinweise zu Sicherheit, Umwelt- und Brandschutz für 
Betriebsfremde in der jeweils gültigen Fassung verpflichtet. 
 
6. Rechnungen, Zahlungen 
6.1 Rechnungen sind uns mit separater Post einzureichen; 
sie müssen unsere Bestellnummer angeben. 
 
6.2 Ihr Anspruch auf das Entgelt wird 30 Tage nach 
Wareneingang und Erhalt Ihrer Rechnung zur Zahlung 
fällig. Als Zeitpunkt der Zahlung gilt derjenige Tag, an dem 
unsere Bank den Überweisungsauftrag erhalten hat. 
 
6.3 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferung 
oder Leistung als vertragsgemäß. Bei fehlerhafter oder 
unvollständiger Lieferung oder Leistung sind wir 
unbeschadet unserer sonstigen Rechte berechtigt, 
Zahlungen auf Forderungen aus der Geschäftsbeziehung 
in angemessenem Umfang bis zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung zurückzuhalten. 
 
6.4 Die Abtretung Ihrer Forderungen gegen uns an Dritte 
ist ausgeschlossen. 
 
7. Sicherheit, Umweltschutz 
7.1 Ihre Lieferungen und Leistungen müssen den 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den Sicher-
heits- und Umweltschutzbestimmungen einschließlich der 
Verordnung über gefährliche Stoffe, dem ElektroG und den 
Sicherheitsempfehlungen der zuständigen deutschen 
Fachgremien oder Fachverbände, z.B. VDE, VDI, DIN, 
entsprechen. Einschlägige Bescheinigungen, 
Prüfzeugnisse und Nachweise sind kostenlos mitzuliefern. 
 
7.2 Sie sind verpflichtet, den aktuellen Stand der für Ihre 
Komponenten zutreffenden Richtlinien und Gesetze 
hinsichtlich von Stoffbeschränkungen zu ermitteln und 
einzuhalten. Sie sind verpflichtet, verbotene Stoffe nicht 
einzusetzen. Vermeidungs- und Gefahrstoffe laut den 
geltenden Gesetzen und Richtlinien sind auf den 
Spezifikationen durch Sie anzugeben. Falls zutreffend sind 
die Sicherheitsdatenblätter bereits mit den Angeboten und 
bei der jeweiligen Erstbelieferung mit dem Lieferschein 
(mindestens in Deutsch oder Englisch) abzugeben. 
Hinweise über Überschreitungen von Stoffeinschränkungen 
und Lieferung von Verbotsstoffen sind uns umgehend 
mitzuteilen. 
 
7.3 Bei Lieferungen und beim Erbringen von Leistungen 
sind Sie allein für die Einhaltung der Unfallverhütungs-
vorschriften verantwortlich. Danach erforderliche 
Schutzvorrichtungen sowie etwaige Anweisungen des 
Herstellers sind kostenlos mitzuliefern. 
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8. Import- und Exportbestimmungen, Zoll 
8.1 Bei Lieferungen und Leistungen, die aus einem der EU 
angehörenden Land außerhalb Deutschlands erfolgen, ist 
Ihre EU-Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. anzugeben. 
 
8.2 Importierte Waren sind verzollt zu liefern. Sie sind 
verpflichtet, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1207 / 
2001 auf Ihre Kosten geforderte Erklärungen und 
Auskünfte zu erteilen, Überprüfungen durch die 
Zollbehörde zuzulassen und erforderliche amtliche 
Bestätigungen beizubringen. 
 
8.3 Sie sind verpflichtet, uns über etwaige 
Genehmigungspflichten bei (Re-) Exporten gemäß 
deutschen, europäischen und US-amerikanischen Ausfuhr 
und Zollbestimmungen sowie Ausfuhr- und 
Zollbestimmungen des Ursprungslands der Waren und 
Dienstleistungen ausführlich und schriftlich zu unterrichten. 
 
9. Gefahrübergang, Abnahme, Eigentumsrechte 
9.1 Unabhängig von der vereinbarten Preisstellung geht die 
Gefahr bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage mit 
Eingang bei der von uns angegebenen Lieferanschrift und 
bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage mit 
erfolgreichem Abschluss unserer Abnahme auf uns über. 
Die Inbetriebnahme oder Nutzung ersetzen unsere 
Abnahmeerklärung nicht. 
 
9.2 Das Eigentum an der gelieferten Ware geht nach 
Bezahlung auf uns über. Jeder verlängerte oder erweiterte 
Eigentumsvorbehalt ist ausgeschlossen. 
 
10. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit, 
Untersuchungsaufwand 
10.1 Eine Wareneingangskontrolle findet im Hinblick auf 
offenkundige Mängel statt. Verborgene Mängel rügen wir, 
sobald diese nach den Gegebenheiten des 
ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden. 
Sie verzichten auf den Einwand der verspäteten 
Mängelrüge für alle innerhalb von vierzehn Tagen ab 
Feststellung gerügten Mängel. 
 
10.2 Senden wir Ihnen mangelhafte Ware zurück, so sind 
wir berechtigt, Ihnen den Rechnungsbetrag zurück zu 
belasten zzgl. einer Aufwandspauschale von 5 % des 
Preises der mangelhaften Ware. Den Nachweis höherer 
Aufwendungen behalten wir uns vor. Der Nachweis 
geringerer oder keiner Aufwendungen bleibt Ihnen 
vorbehalten. 
 
11. Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel 
11.1 Mangelhafte Lieferungen sind unverzüglich durch 
mangelfreie Lieferungen zu ersetzen und mangelhafte 
Leistungen mangelfrei zu wiederholen. Im Falle von 
Entwicklungs- oder Konstruktionsfehlern sind wir 
berechtigt, sofort die in Ziffer 11.3 vorgesehenen Rechte 
geltend zu machen. 
 
11.2 Eine Nachbesserung mangelhafter Lieferungen oder 
Leistungen bedarf unserer Zustimmung. Während der Zeit, 
in der sich der Gegenstand der Lieferung oder Leistung 
nicht in unserem Gewahrsam befindet, tragen Sie die 
Gefahr. 
 

 
 
 
11.3 Beseitigen Sie den Mangel auch innerhalb einer Ihnen 
gesetzten angemessenen Nachfrist nicht, so können wir 
nach unserer Wahl vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung mindern und jeweils zusätzlich Schadensersatz 
fordern. 
 
11.4 In dringenden Fällen (insbesondere bei Gefährdung 
der Betriebssicherheit oder zur Abwehr außergewöhnlich 
hoher Schäden), zur Beseitigung geringfügiger Mängel 
sowie im Fall Ihres Verzugs mit der Beseitigung eines 
Mangels sind wir berechtigt, nach Ihrer vorhergehenden 
Information und Ablauf einer der Situation angemessen 
kurzen Nachfrist, auf Ihre Kosten den Mangel und etwa 
dadurch entstandene Schäden selbst zu beseitigen oder 
durch einen Dritten auf Ihre Kosten beseitigen zu lassen. 
Dies gilt auch, wenn Sie verspätet liefern oder leisten, und 
wir Mängel sofort beseitigen müssen, um eigenen 
Lieferverzug zu vermeiden. 
 
11.5 Die Verjährungsfrist für unsere Ansprüche aus 
Sachmängeln beträgt 36 Monate ab Gefahrübergang 
gemäß Ziffer 9.1; die Verjährungsfrist für unsere Ansprüche 
aus Rechtsmängeln beträgt zehn Jahre ab 
Gefahrübergang gemäß Ziffer 9.1. Der Lauf der 
Verjährungsfrist wird gehemmt für den Zeitraum, der mit 
Absendung unserer Mängelanzeige beginnt und mit 
Erfüllung unseres Mängelanspruchs endet. 
 
11.6 Haben Sie entsprechend unseren Plänen, 
Zeichnungen oder sonstigen besonderen Anforderungen 
zu liefern oder leisten, so gilt die Übereinstimmung der 
Lieferung oder Leistung mit den Anforderungen als 
ausdrücklich zugesichert. Sollte die Lieferung oder 
Leistung von den Anforderungen abweichen, stehen uns 
die in Ziffer 11.3 genannten Rechte sofort zu. 
 
11.7 Unsere gesetzlichen Rechte bleiben im Übrigen 
unberührt. 
 
12. Wiederholte Leistungsstörungen 
Erbringen Sie im Wesentlichen gleiche oder gleichartige 
Lieferungen oder Leistungen nach schriftlicher Abmahnung 
erneut mangelhaft oder verspätet, so sind wir zum 
sofortigen Rücktritt berechtigt. Unser Rücktrittsrecht 
umfasst in diesem Fall auch solche Lieferungen und 
Leistungen, die Sie aus diesem oder einem anderen 
Vertragsverhältnis zukünftig noch an uns zu erbringen 
verpflichtet sind. 
 
13. Freistellung bei Sach- und Rechtsmängeln 
Sie stellen uns von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte – 
gleich aus welchem Rechtsgrund– wegen eines Sach- oder 
Rechtsmangels oder eines sonstigen Fehlers eines von 
Ihnen gelieferten Produktes gegen uns erheben, und 
erstatten uns die notwendigen Kosten unserer 
diesbezüglichen Rechtsverfolgung. 
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14. Technische Unterlagen, Werkzeuge, 
Fertigungsmittel 
14.1 Von uns zur Verfügung gestellte technische 
Unterlagen, Werkzeuge, Werknormblätter, 
Fertigungsmittel, Zeichnungen usw. bleiben unser 
Eigentum; alle Marken-, Urheber- und sonstigen 
Schutzrechte bleiben bei uns. Sie sind uns einschließlich 
aller angefertigter Duplikate sofort nach Ausführung der 
Bestellung unaufgefordert zurück zu geben; insoweit sind 
Sie zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes 
nicht befugt. Sie dürfen die genannten Gegenstände nur 
zur Ausführung der Bestellung verwenden und sie 
unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich 
machen. Das Duplizieren der genannten Gegenstände ist 
nur insoweit zulässig, als es zur Ausführung der Bestellung 
erforderlich ist. 
 
14.2 Erstellen Sie für uns die in Ziffer 14.1 Satz 1 
genannten Gegenstände teilweise oder ganz auf unsere 
Kosten, so gilt Ziffer 14.1 entsprechend, wobei wir mit der 
Erstellung unserem Anteil an den Herstellungskosten 
entsprechend (Mit-) Eigentümer werden. Sie verwahren 
diese Gegenstände für uns unentgeltlich; wir können 
jederzeit Ihre Rechte in Bezug auf den Gegenstand unter 
Ersatz noch nicht amortisierter Aufwendungen erwerben 
und den Gegenstand heraus verlangen. 
 
14.3 Sie sind verpflichtet, vorgenannte Gegenstände 
unentgeltlich zu pflegen, zu unterhalten und normalen 
Verschleiß zu beheben. Beauftragen Sie zur Ausführung 
unserer Bestellung einen Unterlieferanten mit der 
Herstellung von Werkzeugen und Mustern, treten Sie uns 
Ihre Forderungen gegen den Unterlieferanten auf 
Übereignung der Werkzeuge und Muster ab. 
 
15. Beistellung von Material 
15.1 Von uns beigestelltes Material bleibt unser Eigentum 
und ist von Ihnen unentgeltlich und mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns getrennt von Ihren sonstigen 
Sachen zu verwahren und als unser Eigentum zu 
kennzeichnen. Es darf nur zur Durchführung unserer 
Bestellung verwendet werden. Beschädigungen am 
beigestellten Material sind von Ihnen zu ersetzen. 
 
15.2 Verarbeiten Sie das beigestellte Material oder bilden 
Sie es um, so erfolgt diese Tätigkeit für uns. Wir werden 
unmittelbar Eigentümer der hierbei entstandenen neuen 
Komponenten. Macht das beigestellte Material nur einen 
Teil der neuen Komponenten aus, steht uns Miteigentum 
an den neuen Komponenten in dem Anteil zu, der dem 
Wert des darin enthaltenen beigestellten Materials 
entspricht. 
 
16. Vertraulichkeit 
16.1 Sie sind verpflichtet, alle nicht offenkundigen 
kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die Ihnen 
durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, vertraulich 
zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16.2 Die Herstellung für Dritte, die Schaustellung von 
speziell für uns, insbesondere nach unseren Plänen, 
Zeichnungen oder sonstigen besonderen Anforderungen 
gefertigten Erzeugnissen, Veröffentlichungen betreffend die 
Bestellungen und Leistungen sowie die Bezugnahme auf 
diese Bestellung gegenüber Dritten, bedürfen unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung. 
 
 
16.3 Wir weisen darauf hin, dass wir personenbezogene 
Daten speichern, die mit unserer Geschäftsbeziehung zu 
Ihnen zusammenhängen. 
 
17. Sonstiges 
17.1 Erfüllungsort ist die jeweils angegebene 
Lieferanschrift. 
 
17.2 Gerichtsstand ist, sofern Sie Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen sind, der Sitz des diese Bedingungen 
verwendenden Unternehmens. Wir sind jedoch berechtigt, 
Sie auch an Ihrem Sitz in Anspruch zu nehmen. 
 
17.3 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts und der Verweisungsvorschriften des 
deutschen internationalen Privatrechts. 
 
17.4 Unwirksamkeit, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
oder Änderungen gesetzlicher Bestimmungen, einzelner 
Vertragspunkte berührt den Bestand des übrigen Vertrags 
nicht. Ist eine Regelung unwirksam, so gilt das gesetzlich 
Zulässige. 
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